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Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18.04.1989 (Amtsbl. S. 557 ), geändert durch Gesetz vom 
24. März 1993 (Amtsbl. S. 422), wird auf Beschluß des Gemeinderates Riegelsberg vom 
14.03.1994 für die Gemeinde Riegelsberg folgende Satzung für die Durchführung der 
Frühkirmes 1994 im Gemeindebezirk Riegelsberg erlassen: 
 

§ 1 
1. Die Frühkirmes in der Gemeinde Riegelsberg, Gemeindebezirk Riegelsberg, 
findet vom 30.04. bis 02.05.1994 auf dem Wochenmarktplatz zwischen der Rathaus- 
und Marienstraße statt. 
 
2. Im übrigen findet die Satzung über die Veranstaltung und Ordnung von 
Wochenmärkten und Volksfesten (Kirmessen) in der Gemeinde Riegelsberg vom 
06.06.1988 Anwendung. 
 

§ 2 
Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Riegelsberg, 14. März 1994 
 
Der Bürgermeister 
 
 
L. Ringle 


